&Eﬁﬂenscheid

Der Burgermeister

Amt flr Stadtplanung Sitzungsdrucksache Nr. 078/2010
-6ffentliche Sitzung-

RAT

Beschlussvorlage

TOP:  Steuerung von Einzelhandel im Bereich der Altenaer Stral3e; Entscheidung Gber die
wahrend der frihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung und der 6ffentlichen Auslegung
vorgebrachten Anregungen; Beschluss und Satzungsbeschlisse

Vorgesehene Beratungsfolge: Termine:
Ausschuss fur Stadtplanung und Umwelt 26.05.2010
Rat der Stadt Ludenscheid 07.06.2010

Beschlussvorschlag:

1) Flachennutzungsplan, 128. Anderung

I Es wird festgestellt, dass aus der Offentlichkeit sowie von Behérden und sonstigen
Tragern offentlicher Belange keine abwagungsrelevanten Anregungen vorgetragen
wurden.

I GemaR § 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert durch Art. 4 des Gesetzes vom
31.07.2009 (BGBI. | S. 2585) wird die 128. Anderung des Flachennutzungsplanes und
die Begrindung einschlie3lich des Umweltberichtes hierzu vom Rat der Stadt Liden-
scheid beschlossen.

i Die 128. Flachennutzungsplandnderung wird mit dem Tage der Bekanntmachung der
geman § 6 BauGB erforderlichen Genehmigungserteilung der Bezirksregierung Arns-
berg sowie unter Angabe von Ort und Zeit der 6ffentlichen Einsichthahme wirksam.
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2) Bebauungsplan Nr. 594 , Altenaer StraRe“, 5. Anderung

Es wird festgestellt, dass aus der Offentlichkeit sowie von Behorden und sonstigen
Tragern offentlicher Belange keine abwagungsrelevanten Anregungen vorgetragen
wurden.

GemalR § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geédndert durch Art. 4 des
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585) sowie der 88 7 und 41 der Gemeindeord-
nung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geandert durch Gesetz vom 30.06.2009
(GV.NRW. S. 381) wird die 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 594  Altenaer Stra-
Re* vom Rat der Stadt Lidenscheid als Satzung und die Begriindung einschliel3lich
des Umweltberichtes hierzu beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 594  Altenaer StraRe”, 5. Anderung wird nach erfolgter Ge-
nehmigung der 128. Flachennutzungsplandnderung mit dem Tage der Bekanntma-
chung des Satzungsbeschlusses des Rates der Stadt Liidenscheid sowie von Ort und
Zeit der offentlichen Einsichtnahme rechtsverbindlich.

3) Bebauungsplan Nr. 594  Altenaer StraRe*, 6. Anderung

Es wird festgestellt, dass aus der Offentlichkeit sowie von Behdrden und sonstigen
Tragern offentlicher Belange keine abwagungsrelevanten Anregungen vorgetragen
wurden.

Gemal § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert durch Art. 4 des
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585) sowie der 88 7 und 41 der Gemeindeord-
nung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 30.06.2009
(GV.NRW. S. 381) wird die 6. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 594 ,Altenaer Stra-
Be"“ vom Rat der Stadt Lidenscheid als Satzung und die Begriindung einschlieRlich
des Umweltberichtes hierzu beschlossen.

Es wird festgestellt, dass die 6. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 594 "Altenaer
Strafl3e" aus dem wirksamen Flachennutzungsplan entwickelt worden ist und demzufol-
ge keiner Genehmigung der héheren Verwaltungsbehdrde bedarf.

Der Bebauungsplan Nr. 594  Altenaer StraRe*, 6. Anderung wird mit dem Tage der Be-
kanntmachung des Satzungsbeschlusses des Rates der Stadt Lidenscheid sowie von
Ort und Zeit der 6ffentlichen Einsichtnahme rechtsverbindlich.

4) Bebauungsplan Nr. 648 ,Nordlich WiesenstraRe*, 1. Anderung

Zu den wahrend der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung und der 6ffentlichen Ausle-
gung des Bebauungsplanes der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 648 ,Nordlich
WiesenstralRe"* vorgebrachten Anregungen wird wie folgt Stellung genommen:

Schreiben des Markischen Kreises vom 30.04.2010:
Der Fachdienst 43 — Untere Landschaftsbehdrde des Méarkischen Kreises weist darauf
hin, dass geméaR den Regelungen der 88 42 Abs. 1 und 5 und 43 Abs. 8 BNatSchG
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auch Aussagen zum Artenschutz zu treffen seien. Die Untere Landschaftsbehdrde ver-
flge Uber keinerlei konkrete Erkenntnisse zum Vorkommen besonders und streng ge-
schitzter Tier- und Pflanzenarten im Einwirkungsbereich des Vorhabens, welche Aus-
wirkungen auf dessen Zuléssigkeit haben kdnnten und daher detaillierte Untersuchun-
gen rechtfertigen wirden. Dies berechtige nicht zu dem Schluss, dass diese Arten im
Einwirkungsbereich des Vorhabens nicht vorkommen und ggf. Nachteile erleiden kénn-
ten.

Sollte der Antragsteller vor oder wahrend der Baumafinahme feststellen, dass solche
Arten vorkommen, so sei unverziglich die Untere Landschaftsbehdrde zu informieren.
N&ahere Informationen dartber, um welche Arten es sich handelt seien im Internet unter
www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/natura2000/streng_gesch_arten/ zu
finden. Zur Unterstiitzung des Monitorings kdnne das Geodatenportal und das Kom-
pensationsflachenkataster des Markischen Kreises genutzt werden.

Stellungnahme der Stadt Lidenscheid:

Auch der Stadt Ludenscheid liegen keine konkreten Erkenntnisse zum Vorkommen be-
sonders und streng geschutzter Tier- und Pflanzenarten im Bereich der Bebauungs-
plandnderung vor. AuBerdem trifft die Bebauungsplananderung nur Regeln zum Ein-
zelhandelssortiment und zu Werbeanlagen. Die grundsatzliche Bebaubarkeit der
Grundstiicke, die Art und das Mal3 der baulichen Nutzung sowie die mdglichen tber-
baubaren Grundstiicksflachen werden nicht geregelt sondern unterliegen wie bisher
dem Ursprungsbebauungsplan Nr. 648 ,Noérdlich WiesenstralRe“. Insofern ist der Arten-
schutz nicht mehr betroffen als bisher auch. Die Anregung des Méarkischen Kreises
wird in der Begriindung als Hinweis aufgenommen.

Gemal § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geédndert durch Art. 4 des
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585) sowie der 88 7 und 41 der Gemeindeord-
nung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 30.06.2009
(GV.NRW. S. 381) wird die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 648 ,Nordlich Wie-
senstrafl3e” vom Rat der Stadt Ludenscheid als Satzung und die Begriindung hierzu
beschlossen.

Es wird festgestellt, dass die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 648 "Nordlich
WiesenstralRe" aus dem wirksamen Flachennutzungsplan entwickelt worden ist und
demzufolge keiner Genehmigung der héheren Verwaltungsbehérde bedarf.

Der Bebauungsplan Nr. 648 ,Nordlich WiesenstraRe, 1. Anderung wird mit dem Tage
der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Rates der Stadt Liidenscheid so-
wie von Ort und Zeit der Offentlichen Einsichtnahme rechtsverbindlich.

5) Bebauungsplan Nr. 756 ,GasstraRe®, 3. Anderung

Es wird festgestellt, dass aus der Offentlichkeit sowie von Behérden und sonstigen
Tragern offentlicher Belange keine abwagungsrelevanten Anregungen vorgetragen
wurden.

Gemal § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geéndert durch Art. 4 des
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585) sowie der 88 7 und 41 der Gemeindeord-
nung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geandert durch Gesetz vom 30.06.2009
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(GV.NRW. S. 381) wird die 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 756 ,GasstraRe*
vom Rat der Stadt Ludenscheid als Satzung und die Begrindung einschlielich des
Umweltberichtes hierzu beschlossen.

Es wird festgestellt, dass die 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 756 "Gasstral3e"
aus dem wirksamen Flachennutzungsplan entwickelt worden ist und demzufolge keiner
Genehmigung der héheren Verwaltungsbehdrde bedarf.

Der Bebauungsplan Nr. 756 ,GasstraRe, 3. Anderung wird mit dem Tage der Be-
kanntmachung des Satzungsbeschlusses des Rates der Stadt Lidenscheid sowie von
Ort und Zeit der 6ffentlichen Einsichtnahme rechtsverbindlich.

6) Bebauungsplan Nr. 818 ,Einzelhandel Altenaer Strale”

Zu den wahrend der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung und der &ffentlichen Ausle-
gung des Bebauungsplanes Nr. 818 ,Einzelhandel Altenaer Stral3e” vorgebrachten An-
regungen wird wie folgt Stellung genommen:

Schreiben des Markischen Kreises vom 27.04.2010:

Der Fachdienst 43 — Untere Landschaftsbehérde des Markischen Kreises weist darauf
hin, dass gemaR den Regelungen der 88 42 Abs. 1 und 5 und 43 Abs. 8 BNatSchG
auch Aussagen zum Artenschutz zu treffen seien. Die Untere Landschaftsbehdrde ver-
fuge Uber keinerlei konkrete Erkenntnisse zum Vorkommen besonders und streng ge-
schitzter Tier- und Pflanzenarten im Einwirkungsbereich des Vorhabens, welche Aus-
wirkungen auf dessen Zulassigkeit haben kdnnten und daher detaillierte Untersuchun-
gen rechtfertigen wirden. Dies berechtige nicht zu dem Schluss, dass diese Arten im
Einwirkungsbereich des Vorhabens nicht vorkommen und ggf. Nachteile erleiden kénn-
ten.

Sollte der Antragsteller vor oder wéahrend der Baumafinahme feststellen, dass solche
Arten vorkommen, so sei unverziglich die Untere Landschaftsbehérde zu informieren.
Néahere Informationen dartiber, um welche Arten es sich handelt seien im Internet unter
www.haturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/natura2000/streng_gesch_arten/ zu
finden. Zur Unterstiitzung des Monitorings kénne das Geodatenportal und das Kom-
pensationsflachenkataster des Markischen Kreises genutzt werden.

Stellungnahme der Stadt Lidenscheid:

Auch der Stadt Ludenscheid liegen keine konkreten Erkenntnisse zum Vorkommen be-
sonders und streng geschutzter Tier- und Pflanzenarten im Bereich des Bebauungs-
planes vor. AulR3erdem trifft der Bebauungsplan nur Regeln zum Einzelhandelssortiment
und zu Werbeanlagen. Die grundsatzliche Bebaubarkeit der Grundstiicke, die Art und
das Mal3 der baulichen Nutzung sowie die mdglichen Uberbaubaren Grundstiicksfla-
chen werden nicht geregelt sondern unterliegen wie bisher auch der Beurteilungs-
grundlage des § 34 BauGB. Insofern ist der Artenschutz nicht mehr betroffen als bisher
auch. Die Anregung des Markischen Kreises wird in der Begriindung als Hinweis auf-
genommen.

Gemal § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geédndert durch Art. 4 des
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585) sowie der 88 7 und 41 der Gemeindeord-
nung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 30.06.2009
(GV.NRW. S. 381) wird der Bebauungsplan Nr. 818 ,Einzelhandel Altenaer StralRe"
vom Rat der Stadt Ludenscheid als Satzung und die Begriindung hierzu beschlossen.
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11 Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan Nr. 818 " Einzelhandel Altenaer Stral3e"
aus dem wirksamen Flachennutzungsplan entwickelt worden ist und demzufolge keiner
Genehmigung der héheren Verwaltungsbehdrde bedarf.

Der Bebauungsplan Nr. 818 ,Einzelhandel Altenaer Straf3e” wird mit dem Tage der Be-

kanntmachung des Satzungsbeschlusses des Rates der Stadt Ludenscheid sowie von
Ort und Zeit der 6ffentlichen Einsichtnahme rechtsverbindlich.

Finanzielle Auswirkungen:

Investition 2010: €
Investition Folgejahre: €
Einmaliger Aufwand: €
Lfd. jahrliche Aufwendungen: €
Deckung: Produkt:

Sachkonto:

Der Stadt Lidenscheid entstehen durch die Aufstellung der 0.g. Bauleitpl&ane Verwaltungskosten.

Grundlage der Aufgabe:
Es handelt sich um eine freiwillige Aufgabe. Diese erfolgt auf der Grundlage von 8 1 Abs. 3 BauGB.

Begrundung:

Mit einer Neuaufstellung und mehreren Anderungen von Bebauungsplanen sowie einer Anderung des
Flachennutzungsplanes im Bereich der Altenaer Straf3e soll an einer wichtigen Stadteinfall-Stral3e die
Zulassigkeit von Einzelhandel sowie die Errichtung von Werbeanlagen einer planerischen Feinsteue-
rung unterzogen werden. Im Bereich eines vorhandenen grof3flachigen Verbrauchermarktes wird das
Planungsrecht angepasst.

Die 128. Anderung des Flachennutzungsplanes im Bereich der 5. Anderung des Bebauungsplanes
Nr. 594, ,Altenaer Stral3e" sowie die Bebauungsplane

Nr. 594 ,Altenaer StraRe*, 5 Anderung

Nr. 594  Altenaer StraRe“, 6. Anderung

Nr. 648 ,Nordlich WiesenstraRe®, 1. Anderung

Nr. 756 ,GasstraRe”, 3. Anderung

Nr. 818 ,Einzelhandel Altenaer Strale*

haben aufgrund des Beschlusses des Ausschusses flr Stadtplanung und Umwelt vom 10.03.2010 in
der Zeit vom 29.03.2010 bis einschlief3lich 30.04.2010 6&ffentlich ausgelegen.

Wahrend der Auslegungsfrist wurden aus dem Kreis der beteiligten Behérden und sonstiger Trager
offentlicher Belange abwagungsrelevante Stellungnahmen nur zu den Bebauungsplanen Nr. 648
.Nordlich WiesenstralRe®, 1. Anderung und Nr. 818 ,Einzelhandel Altenaer Stral3e" abgegeben.

In einer am 26.01.2010 durchgefiihrten friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 des
Baugesetzbuches (BauGB) sind keine Anregungen zu den Planungen abgegeben worden.
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Die fristgemal abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen sind einer Abwagung nach § 1 Abs. 7
BauGB zu prifen. Die abschlieRende begriindete Entscheidung dartiber, ob und in welcher Weise die
Stellungnahmen berticksichtigt werden kdnnen oder sollen, ist nach § 10 Abs. 1 BauGB dem Sat-
zungsbeschluss zu den Bebauungsplédnen vorbehalten und obliegt dem Rat der Stadt Lidenscheid.

Ludenscheid, den 17.05.2010
In Vertretung:

gez. Theissen
Beigeordneter

Anlagen:

- Niederschrift Uiber die Blrgeranhérung

- Schreiben des Markischen Kreises zum Bebauungsplan Nr. 648 ,Nordlich Wiesenstral3e, 1.
Anderung vom 30.04.2010

- Schreiben des Markischen Kreises zum Bebauungsplan Nr. 818 ,Einzelhandel Altenaer Stra-
Re“ vom 27.04.2010

- Bebauungsplan Nr. 594 ,Altenaer StraRe“, 5. Anderung sowie 128. Anderung des Flachennut-
zungsplanes, Begriuindung einschlie3lich Umweltbericht

- Bebauungsplan Nr. 594 ,Altenaer StraRe*, 6. Anderung, Begriindung einschlieRlich Umweltbe-
richt

- Bebauungsplan Nr. 648 ,Noérdlich WiesenstraRe®, 1. Anderung, Begriindung

- Bebauungsplan Nr. 756 ,GasstraRe®, 3. Anderung, Begriindung einschlielich Umweltbericht

- Bebauungsplan Nr. 818 ,Einzelhandel Altenaer StrafRe”, Begrindung



	III Der Bebauungsplan Nr. 594 „Altenaer Straße“, 5. Änderung wird nach erfolgter Genehmigung der 128. Flächennutzungsplanänderung mit dem Tage der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Rates der Stadt Lüdenscheid sowie von Ort und Zeit der öffentlichen Einsichtnahme rechtsverbindlich.
	III Es wird festgestellt, dass die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 594 "Altenaer Straße" aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt worden ist und demzufolge keiner Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde bedarf. 
	III Es wird festgestellt, dass die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 648 "Nördlich Wiesenstraße" aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt worden ist und demzufolge keiner Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde bedarf. 
	Der Bebauungsplan Nr. 648 „Nördlich Wiesenstraße“, 1. Änderung wird mit dem Tage der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Rates der Stadt Lüdenscheid sowie von Ort und Zeit der öffentlichen Einsichtnahme rechtsverbindlich.
	III Es wird festgestellt, dass die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 756 "Gasstraße" aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt worden ist und demzufolge keiner Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde bedarf. 
	III Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan Nr. 818 " Einzelhandel Altenaer Straße" aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt worden ist und demzufolge keiner Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde bedarf. 

